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Vorbemerkung 

I. Bisherige Behandlung des Themas 

Die Lösungsansätze der englischen und der deutschen Rechtsprechung zu den 
Problemkreisen von frustration of contract, Unmöglichkeit und Wegfall der Ge-
schäftsgrundlage sind zwar im Rahmen von Abhandlungen etwa zum Wegfall der 
Geschäftsgrundlage1 oder zur Rechtsvergleichung2 miteinander verglichen worden. 
Eine Dissertation oder Monographie zu diesem Thema liegt indessen noch nicht vor. 
In dieser Form ist das englische Institut der frustration of contract bisher lediglich 
Rechtsinstituten gegenübergestellt worden, die im anglo-amerikanischen Rechts-
kreis oder im europäischen Ausland angesiedelt sind: Es war Gegenstand eines Ver-
gleiches mit der clausula sie stantibus des schweizerischen Rechtes;3 ferner hat der 
englische Rechtsgelehrte Treitel einen Vergleich mit der frustration of contract im 
US-amerikanischen Recht in deutscher Sprache vorgelegt.4 Ebenfalls von Treitel 
stammt das derzeitige Standardwerk zur frustration of contract in englischer Spra-
che, das im Jahre 1994 erschienen ist.5 

II. Themenstellung 

Die Grundsätze über den Wegfall der Geschäftsgrundlage stellen das deutsche 
Regelungsmodell dar, das seiner Entstehung und Funktion nach am ehesten der fru-
stration of contract des englischen Rechts entspricht. Beide Institute befassen sich 
mit den Rechtsfolgen unverschuldeter oder nicht zu vertretender Leistungsstörun-
gen; beide sind nur in Teilbereichen gesetzlich geregelt und im übrigen durch rich-
terliche Rechtsfortbildung geprägt. Die frustration of contract erfaßt jedoch auch 
Fälle, die im deutschen Recht nach den Grundsätzen über die Unmöglichkeit behan-
delt werden; gerade die wichtigsten Etappen ihrer Entwicklung haben sich an Hand 
solcher Fälle vollzogen. Umgekehrt weist die deutsche Rechtsprechung zur wirt-
schaftlichen Unmöglichkeit und zur vorübergehenden Unmöglichkeit Parallelen zur 

1 Larenz, Geschäftsgrundlage und Vertragserfüllung, 3. Auflage, München 1963. 
2 Zweigert!Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung, 2. Auflage, Tübingen 1984. 
3 Schmied/in, Frustration of contract und clausula rebus sie stantibus: eine rechtsverglei-

chende Analyse, Basel1985. 
4 Treitel, Unmöglichkeit, "Impracticability" und ,,Frustration" im anglo-amerikanischen 

Recht, Baden Baden 1991. 
5 Treitel, Frustration and Force Majeure, London 1994. 
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frustration of contract auf. Deshalb wurde auch das deutsche Rechtsinstitut der Un-
möglichkeit in die Arbeit mit einbezogen. 

111. Reihenfolge der Darstellung 

Um das Bild vom Institut der frustration of contract nicht durch systematische 
Überlegungen zu verzerren, die dem deutschen Schuldrecht entstammen, werden 
die Voraussetzungen der frustration of contract an Hand von Fallgruppen dargestellt, 
die von der englischen Rechtsprechung und im englischen Schrifttum gebildet wur-
den. Diese Fallgruppen orientieren sich in erster Linie an den Lebenssachverhalten, 
die den Entscheidungen der Gerichte zugrundelagen und weniger an systematischen 
Gesichtspunkten. Die Zuordung bestimmter Entscheidungen zu der einen oder der 
anderen Fallgruppe ist nicht selten auch historisch bedingt. Sie ist deshalb im Hin-
blick auf die zugrunde liegende Problemkonstellation nicht immer zwingend. 

Um einen unmittelbaren Vergleich zu ermöglichen, wird jeder Fallgruppe das 
korrespondierende deutsche Lösungsmodell gegenübergestellt. In einem zweiten 
Teil folgen Darstellung und Vergleich der Rechtsfolgen der frustration of contract. 
Hieran schließt sich als letzter Teil die Überlegung an, ob aus den Erfahrungen mit 
unterschiedlichen Lösungsansätzen im englischen und deutschen Recht Anregun-
gen für eine Weiterentwicklung oder Modifikation der deutschen Rechtsinstitute ge-
wonnen werden können. 



§ 1 Die Voraussetzungen der 
frustration of contract nach Fallgruppen und 

die entsprechenden Bestimmungen im deutschen Recht 

A. Destruction of a specific thing -
Untergang eines bestimmten Gegenstandes 

I. Englische Rechtsprechung 

1. Paradine v. Jane 

Die Entscheidung Paradine v. Jane1 aus dem Jahre 1647 behandelt keinen Fall des 
Unterganges eines bestimmten Gegenstandes; sie ist auch kein praktisches Beispiel 
für eine Leistungsbefreiung nach den Grundsätzen der frustration of contract. 
Gleichwohl stellt sie den Ausgangspunkt der englischen Rechtsprechung zu diesem 
Rechtsinstitut dar. Sie enthält die Grundregel, die das Institut der frustration später 
durchbrechen sollte ebenso wie erste Erwägungen, mit denen diese Durchbrechung 
begründet werden konnte. 

a) Grundsatz absoluter Vertragsbindung 

Der Pächter eines Grundstückes hatte gegen die Klage auf Zahlung des Pachtzin-
ses eingewendet, der Besitz des Grundstückes sei ihm während der Pachtzeit durch 
eine fremde Besatzungsmacht entzogen worden. Er sei deshalb an der vereinba-
rungsgemäßen Nutzung gehindert gewesen. Das Gericht hielt ihn trotzdem an seiner 
Zahlungsverpflichtung fest: 

,. ... when a party by his own contract creates a duty and charge upon hirnself he is bound to 
make it good, if he may, not withstanding any accident by inevitable necessity, because he 
might have provided against it by his contract". 

Diese Ausführungen bilden den Kern der Lehre von den absolute contracts, die 
die Parteien einer uneingeschränkten Bindung an ihre vertraglich eingegangenen 
Verpflichtungen unterwirft. Hat sich eine Partei selbst vertraglich eine Verpflichtung 
auferlegt, so hat sie im Rahmen des Erlaubten dafür einzustehen. Auch Ereignisse, 

1 Paradine v. Jane (1647) Aleyn 26 nach Treitel, UnmöglichkeitS. 3 und Anson's Law of 
Contract, 27. Aufl. S. 504. 

2 Hammer 
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